
  

Redaktion weist auf Werbeaktion hin

Grenze zur Schleichwerbung wurde eindeutig überschritten

Im redaktionellen Teil einer Regionalzeitung erscheint eine Geschäftsnotiz, in der auf
die „Weihnachtspreisgarantie“ eines Elektronikmarktes hingewiesen wird. Der erste
Satz des Beitrages lautet: „Weihnachten wird unterm Baum entschieden“. Ein Leser
der Zeitung wendet sich mit einer Beschwerde an den Presserat, weil er in der
Veröffentlichung einen Fall von Schleichwerbung (Ziffer 7 des Pressekodex) sieht.
Der Beitrag im redaktionellen Teil beschreibe die Werbekampagne eines Marktes für
Unterhaltungselektronik. Der Chefredakteur argumentiert, schon seit Jahren existiere
auf den Lokal- bzw. Regionalseiten der Zeitung eine Rubrik „Geschäftsnotiz“, mit der
sie regionalen Unternehmen die notwendige Aufmerksamkeit verschaffen wolle. Dies
vor allem, wenn die Firmen in der Region aufgrund ihrer Größe und Beliebtheit bei
den Kunden eine besondere Rolle spielten. An der Weihnachtsaktion des
Elektronikmarktes habe ein hohes öffentliches Informationsinteresse bestanden.
Durch die optische Ausgestaltung der Rubrik „Geschäftsnotiz“ mache die Redaktion
zudem deutlich, dass Informationen über ein Unternehmen mit seinen
wirtschaftlichen Aktivitäten im Vordergrund stünden.

Der Beschwerdeausschuss sieht einen Verstoß gegen das Trennungsgebot nach
Ziffer 7 des Pressekodex und gegen Richtlinie 7.2 (Schleichwerbung). Er spricht eine
Missbilligung aus. Die Grenze zur Schleichwerbung wird in diesem Fall eindeutig
überschritten. Durch die Art der Darstellung entsteht für den Anbieter ein
Werbeeffekt, der das begründete Leserinteresse übersteigt. Für die Berichterstattung
über die Werbeaktion sieht der Beschwerdeausschuss keinen nachvollziehbaren
redaktionellen Anlass. (0764/11/1)

Aktenzeichen:0764/11/1
Veröffentlicht am: 01.01.2011
Gegenstand (Ziffer): Trennung von Werbung und Redaktion (7);
Entscheidung: Missbilligung 
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